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Amtliche Bekanntmachungen

 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Bekanntmachung des Wahlleiters 
vom 20. Oktober 2008 

 
Übergang der Rechtsstellung als Vertreter in der Gemeindevertretung  

der Gemeinde Rangsdorf mit Wirkung ab dem 17.10.2008 
  
Infolge der Feststellung des Verlustes der Rechtsstellung von Herrn Klaus Rocher als Vertreter in der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Rangsdorf vom 08.10.2008, geht der Sitz auf die in der Reihenfolge nächste Ersatzperson des 
Wahlvorschlages nach § 60 Abs. 3 Satz 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) über. 
 
Die nächste Ersatzperson des Wahlvorschlages mit der höchsten Stimmenanzahl ist: 
 

Herr Robert Nicolai 
 
 
Gemäß § 60 Absatz 6 letzter Satz BbgKWahlG wurde der Übergang der Rechtsstellung als Vertreter der Gemeindever-
tretung Rangsdorf durch den Wahlleiter festgestellt und dem Betroffenen mit Schreiben vom 08.10.2008 mitgeteilt.  
 
Die Annahme der Wahl erfolgte nach § 51 Absatz 1 Satz 2 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes durch Frist-
ablauf. 
 
gez. 
Lamprecht 
Der Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Bekanntmachung des Wahlleiters 
vom 20. Oktober 2008 

 
Übergang der Rechtsstellung als Vertreter in der Gemeindevertretung  

der Gemeinde Rangsdorf mit Wirkung ab dem 17.10.2008 
  
Infolge der Feststellung des Verlustes der Rechtsstellung von Herrn Thorsten Laute als Vertreter in der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Rangsdorf vom 08.10.2008, geht der Sitz auf die in der Reihenfolge nächste Ersatzperson des 
Wahlvorschlages nach § 60 Abs. 3 Satz 1 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) über. 
 
Die nächste Ersatzperson des Wahlvorschlages mit der höchsten Stimmenanzahl ist: 
 

Herr Horst Wehlke 
 
Gemäß § 60 Absatz 6 letzter Satz BbgKWahlG wurde der Übergang der Rechtsstellung als Vertreter der Gemeindever-
tretung Rangsdorf durch den Wahlleiter festgestellt und dem Betroffenen mit Schreiben vom 08.10.2008 mitgeteilt.  
 
Die Annahme der Wahl erfolgte nach § 51 Absatz 1 Satz 2 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes durch Frist-
ablauf. 
 
gez. 
Lamprecht 
Der Wahlleiter der Gemeinde Rangsdorf 
 
 
 
 
 


